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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann und Fraktion (FDP) 

Fairness durch Vergleichbarkeit – Für ein gemeinsames Kernabitur 

Der Landtag wolle beschließen: 

Vergleichbare Abschlüsse sind ein Gebot der Fairness für jede Schülerin und jeden 
Schüler. Gleiche Leistungen sollten grundsätzlich in ganz Deutschland gleich benotet 
werden. Insbesondere, wenn es um die Beurteilung von Kernkompetenzen der Studier-
fähigkeit geht, sollten Abiturientinnen und Abiturienten nicht nur Prüfungen auf hohem 
Niveau ablegen, sondern dafür auch einheitliche Bedingungen vorfinden – egal ob sie 
in Bayern oder einem anderen Bundesland Abitur schreiben. Dazu braucht es die Ein-
führung eines länderübergreifenden und an den nationalen Bildungsstandards orien-
tierten Kernabiturs, welches von allen Schülerinnen und Schülern zur Erlangung der 
allgemeinen Hochschulreife gleichermaßen abgelegt werden muss. Dieses soll extern 
ausgewertet werden, um einen möglichst unverfälschten Vergleichsmaßstab zu bieten. 
Das Kernabitur wird um länderspezifische Komponenten ergänzt. Darüber hinaus soll-
ten mit wissenschaftlicher Begleitung Möglichkeiten gesucht werden, um gemeinsam 
mit allen Beteiligten die Transparenz, Vergleichbarkeit und Qualität im Bildungswesen 
in Deutschland unter Wahrung der Länderkompetenz für Bildung zu verbessern. So 
kann der Föderalismus den Herausforderungen einer immer mobileren Gesellschaft ge-
recht werden und gleichzeitig der Qualitätswettbewerb zwischen den Bundesländern 
belebt werden. 

Deshalb wird die Staatsregierung aufgefordert, 

─ den mit der Schaffung eines gemeinsamen Aufgabenpools für die Abiturprüfungen 
nach den nationalen Bildungsstandards eingeschlagenen Weg konsequent weiter 
zu gehen. Hierzu sollten die Bemühungen, um mehr Verbindlichkeit und Vergleich-
barkeit intensiviert werden. 

─ auf gemeinsame Abiturprüfungen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch (bzw. der fortgeführten Fremdsprache) hinzuwirken, die Kernkompetenzen 
unter gleichen Bedingungen, zum gleichen Zeitpunkt und mit externer Auswer-
tung/Korrektur abfragen. Wie schon bei den Aufgabenpools sollte Bayern wieder 
eine Vorreiterrolle einnehmen und in Kooperation mit anderen Bundesländern auf 
ein gemeinsames Kernabitur auf hohem Niveau hinwirken. Das Ziel muss dabei 
sein, dass Bayerns Niveau zum Maßstab für Deutschland werden kann. Dies kann 
auch ohne Beteiligung des Bundes in einem Staatsvertrag der Länder verankert 
werden. 

─ die Bestrebungen zur Einführung eines Nationalen Bildungsrats zu unterstützen, 
sofern sichergestellt werden kann, dass die Bundesländer nicht überstimmt werden 
können. 

─ dem Landtag bzw. dem Ausschuss für Bildung und Kultus jeweils zu den Sitzungen 
der Kultusministerkonferenz Bericht über den Fortschritt bei diesen Themen zu er-
statten. 
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Begründung: 

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil (zum NC im Medizinstudium) festge-
stellt, dass ein „Ausgleich zwischen den verschiedenen Länderstandards nach dem der-
zeitigen Stand verfassungsrechtlich geboten” ist. Mit dem vorgeschlagenen Kernabitur 
wird die Basis für eine bessere vergleichbare Leistungsmessung über die Grenzen von 
Bundesländern hinweg geschaffen und damit der Wettbewerb um die besten Bildungs-
systeme intensiviert. Das schafft Sicherheit und Transparenz, sowohl für Schülerinnen 
und Schüler als auch für Arbeitgeber und Hochschulen. Grundsätzlich muss Gleiches 
gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden. Ungleiches darf jedoch nicht gleich-
behandelt werden.  

Wer einen Schulabschluss erwirbt, soll unter fairen, nachvollziehbaren und vergleich-
baren Bedingungen geprüft werden. Die Bundesrepublik Deutschland hat 16 verschie-
dene Standards beim Abitur, obwohl die Durchschnittsnoten bundesweit einheitlich ge-
wertet werden.  

Wenn Studienanfängerinnen und -anfänger bundesweit um Studienplätze konkurrieren, 
sollte ihnen auch bundesweit vergleichbare Wettbewerbsbedingungen geboten werden. 
Bisher herrscht dahingehend keine Leistungsgerechtigkeit, da Abiturnoten aus ver-
schiedenen Bundesländern bei der Studienplatzvergabe oft gleich gewichtet werden 
und auch der Staatsvertrag über die Hochschulzulassung nur ein unbefriedigendes 
Konstrukt ist. 

Ein gesellschaftlicher Konsens und Wunsch nach einer Veränderung ist erkennbar: In 
einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov zeigte sich, 
dass 74 Prozent der bayerischen Bürgerinnen und Bürger bundesweit einheitliche Stan-
dards beim Zentralabitur befürworten. Bundesweit sprachen sich sogar fast 80 Prozent 
der Befragten für einheitliche Abschlussprüfungen, wie etwas beim Zentralabitur, aus. 
Nur 28 Prozent der Befragten befürworteten den Bildungsföderalismus in der bestehen-
den Form, ganze 61 Prozent lehnten ihn dagegen ab. Die Zustimmung für ein bundes-
weit einheitliches Kernabitur ist unabhängig vom Bundesland hoch. Zudem könnten so-
gar die Prüfungstermine bundesweit gemeinsam festgelegt werden, da sie sich ohnehin 
in einem ähnlichen Zeitfenster befinden. 

Der Aktionsrat Bildung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. fordert bereits 
seit 2011 die Einführung eines bundesweit vergleichbaren Kernabiturs. Hierzu gibt es 
ein wissenschaftliches Gutachten für ein umsetzbares Konzept, welches konkrete Emp-
fehlungen für die Durchführung und Umsetzung einer länderübergreifenden Abiturkom-
ponente unterbreitet. Dies könnte die Staatsregierung beim Einsatz für das Kernabitur 
beispielsweise zur Orientierung nutzen. 

Im Gegensatz zu einem bundeseinheitlichen Zentralabitur bleiben individuelle Entschei-
dungsräume der zuständigen Bundesländer und einzelnen Schulen durch ein Kernabi-
tur weiter erhalten. Die Autonomie der einzelnen Schulen soll erhalten und die Ver-
gleichbarkeit durch ein gemeinsames Kernabitur ermöglicht werden. 

 

 



und alle Kommunen –, dass der Zeitpunkt der Antragstellung und der Zeitpunkt der 
Auszahlung schon zwei, drei Jahre auseinanderliegen können, weil man einfach 
entsprechend planen muss. Deshalb haben wir schon viele Anträge, und diese 
zahlen wir jetzt sukzessive aus. Dafür haben wir aber noch entsprechende Gelder 
aus unserem Programm. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Aufklärung leisten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Staatsminister. 
– Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen, 
und wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge wieder getrennt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion auf der korrigierten Drucksa-
che 18/3988 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, FDP, die AfD 
sowie die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? – Keine. Stimm-
enthaltungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag angenommen. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion auf der Drucksache 18/4025 seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie die SPD und die FDP. Gegenstimmen! – FREIE WÄH-
LER, CSU, AfD sowie die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Enthaltungen? – 
Gibt es keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Da wir jetzt schon knapp Viertel vor sechs haben, ergibt es keinen Sinn mehr, die 
restlichen Dringlichkeitsanträge zu beraten, da wir wahrscheinlich nicht rechtzeitig 
zur Abstimmung kommen. Deshalb entscheide ich, die Dringlichkeitsanträge – 
ganz offensichtlich im Einvernehmen mit der Mehrheit des Hohen Hauses – in die 
Ausschüsse zu verweisen. 

Daher werden die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/3989, 18/4026, 
18/4027, 18/3990, 18/3991, 18/4028 sowie 18/3993 mit 18/3997 sowie 18/4029 an 
den jeweils zuständigen federführenden Ausschuss überwiesen.

Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend.

(Schluss: 17:43 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Matthias Fischbach, 
Julika Sandt u.a. und Fraktion (FDP) 
Drs. 18/3994 

Fairness durch Vergleichbarkeit - Für ein gemeinsames Kernabitur 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Matthias Fischbach 
Mitberichterstatter: Otto Lederer 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Bildung und Kultus feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeits-
antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner  
13. Sitzung am 17. Oktober 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: 1 Ablehnung, 1 Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Markus Bayerbach 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika 
Sandt, Alexander Muthmann und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/3994, 18/4771 

Fairness durch Vergleichbarkeit – Für ein gemeinsames Kernabitur 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

III. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch



Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 

auf:

Abstimmung

über eine Verordnung und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummern 29 und 37 der Anlage zur Ta-

gesordnung, es sind dies die Anträge der AfD-Fraktion betreffend "Bayerns Bauern 

schützen – Öffnungsklausel der Düngemittelverordnung nutzen!" und "Einem Verbot 

von Ölheizungen entgegenwirken" auf den Drucksachen 18/3885 und 18/3997, die auf 

Wunsch der AfD-Fraktion einzeln beraten werden sollen. Der Aufruf erfolgt dann am 

Ende der Tagesordnung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den 

einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Ich sehe keine Gegen-

stimmen. Wer enthält sich der Stimme? – Enthaltungen sehe ich auch nicht. Damit ist 

diese Abstimmung positiv entschieden. Wir haben schon festgestellt, dass die beiden 

fraktionslosen Abgeordneten nicht im Saal sind. Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.

Protokollauszug
33. Plenum, 27.11.2019 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 33. Vollsitzung am 27. November 2019


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/3994 vom 09.10.2019
	Plenarprotokoll Nr. 28 vom 10.10.2019
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/4771 des BI vom 17.10.2019
	Beschluss des Plenums 18/5133 vom 27.11.2019
	Plenarprotokoll Nr. 33 vom 27.11.2019



